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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

1.1. Produktidentifikator 

Produktform : Gemisch 

Handelsname : SCHWARZ PRIMER (30 ML) 

UFI : 30TA-H0PY-W000-TV8W 

Produktcode : 3902 

Produktgruppe : Handelsprodukt 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen 

Hauptverwendungskategorie : Gewerbliche Nutzung 

Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Klebstoffe, Bindemittel 

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

1.4. Notrufnummer 

Land Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung 

Schweiz Tox Info Suisse Freiestrasse 16 

8032 Zürich 

145 (aus dem Ausland: 

+41 44 251 51 51) 

Auskunft: +41 44 251 

66 66 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 2 H225    

Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2 H319    

Sensibilisierung der Atemwege, Kategorie 1 H334    

Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1 H317    

Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3, 

betäubende Wirkungen 

H336    

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16 

Schädliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen 

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 

Verursacht schwere Augenreizung. Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. 

Pro Part Schweiz GmbH 

Kronenwingert, 14 

CH– 7000 Chur 

Zwitserland 

T +41 81 252 55 54  

info@propart-schweiz.ch 

mailto:info@propart-schweiz.ch
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2.2. Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Gefahrenpiktogramme (CLP) : 

   

   

  GHS02 GHS07 GHS08    

Signalwort (CLP) : Gefahr 

Enthält : BUTANON , HEXAMETHYLENE DIISOCYANATE, OLIGOMERS, 

DIPHENYLMETHANDIISOCYANATE, ISOMERS AND HOMOLOGUES 

Gefahrenhinweise (CLP) : H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. 

H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 

H319 - Verursacht schwere Augenreizung. 

H334 - Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden 

verursachen. 

H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 

Sicherheitshinweise (CLP) : P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen 

Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. 

P261 - Einatmen von Dampf vermeiden. 

P280 - Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz, Gehörschutz 

tragen. 

P303+P361+P353 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle 

kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen . 

P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit 

Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter 

spülen. 

P304+P340 - BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte 

Atmung sorgen. 

P342+P311 - Bei Symptomen der Atemwege: Arzt, GIFTINFORMATIONSZENTRUM 

anrufen. 

P403+P235 - An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. 

EUH Sätze : EUH204 - Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 

Zusätzliche Sätze : Ab dem 24. August 2023 muss vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung eine 

angemessene Schulung erfolgen. 

2.3. Sonstige Gefahren 

Enthält keine PBT/vPvB-Stoffe ≥ 0,1% bewertet gemäß REACH Anhang XIII 

 

Das Gemisch enthält keine Stoffe, die aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 in der Liste enthalten sind, 

oder es wurde gemäß den Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission festgestellt, 

dass es keine endokrin wirkende Eigenschaften aufweist. 
 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.1. Stoffe 

Keine Daten verfügbar 

3.2. Gemische 

Name Produktidentifikator % Einstufung gemäß Verordnung 

(EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

BUTANON  

Stoff, für den ein gemeinschaftlicher Grenzwert für die 

Exposition am Arbeitsplatz gilt 

CAS-Nr.: 78-93-3 

EG-Nr.: 201-159-0 

EG Index-Nr.: 606-002-00-3 

REACH-Nr: 01-2119457290-

43 

65 – 70 Flam. Liq. 2, H225 

Eye Irrit. 2, H319 

STOT SE 3, H336 
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Name Produktidentifikator % Einstufung gemäß Verordnung 

(EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

2-METHOXY-1-METHYLETHYLACETAT; 1-

METHOXYPROPYLACETAT-2 

Stoff, für den ein gemeinschaftlicher Grenzwert für die 

Exposition am Arbeitsplatz gilt 

CAS-Nr.: 108-65-6 

EG-Nr.: 203-603-9 

EG Index-Nr.: 607-195-00-7 

REACH-Nr: 01-2119475791-

29 

5 – 10 Flam. Liq. 3, H226 

HEXAMETHYLENE DIISOCYANATE, OLIGOMERS 

Stoff, für den ein gemeinschaftlicher Grenzwert für die 

Exposition am Arbeitsplatz gilt 

CAS-Nr.: 28182-81-2 

EG-Nr.: 931-274-8 

REACH-Nr: 01-2119485796-

17 

5 – 10 Acute Tox. 4 (Inhalativ), H332 

Skin Sens. 1, H317 

STOT SE 3, H335 

XYLOL 

Stoff, für den ein gemeinschaftlicher Grenzwert für die 

Exposition am Arbeitsplatz gilt 

CAS-Nr.: 1330-20-7 

EG-Nr.: 215-535-7 

EG Index-Nr.: 601-022-00-9 

1 – 5 Flam. Liq. 3, H226 

Acute Tox. 4 (Inhalativ), H332 

Acute Tox. 4 (Dermal), H312 

Skin Irrit. 2, H315 

N-BUTYLACETAT 

Stoff, für den ein gemeinschaftlicher Grenzwert für die 

Exposition am Arbeitsplatz gilt 

CAS-Nr.: 123-86-4 

EG-Nr.: 204-658-1 

EG Index-Nr.: 607-025-00-1 

REACH-Nr: 01-2119485493-

29 

1 – 5 Flam. Liq. 3, H226 

STOT SE 3, H336 

DIPHENYLMETHANDIISOCYANATE, ISOMERS 

AND HOMOLOGUES 

CAS-Nr.: 9016-87-9 

EG-Nr.: 618-498-9 

EG Index-Nr.: 615-005-01-6 

REACH-Nr: 01-2119457024-

46 

< 1 Carc. 2, H351 

Acute Tox. 4 (Inhalativ), H332 

STOT RE 2, H373 

Eye Irrit. 2, H319 

STOT SE 3, H335 

Skin Irrit. 2, H315 

Resp. Sens. 1, H334 

Skin Sens. 1, H317 

 

Spezifische Konzentrationsgrenzwerte: 

Name Produktidentifikator Spezifische Konzentrationsgrenzwerte 

DIPHENYLMETHANDIISOCYANATE, ISOMERS 

AND HOMOLOGUES 

CAS-Nr.: 9016-87-9 

EG-Nr.: 618-498-9 

EG Index-Nr.: 615-005-01-6 

REACH-Nr: 01-2119457024-

46 

( 0,1 ≤C < 100) Resp. Sens. 1, H334 

( 5 ≤C < 100) Skin Irrit. 2, H315 

( 5 ≤C < 100) Eye Irrit. 2, H319 

( 5 ≤C < 100) STOT SE 3, H335 

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein : Kontaminierte Kleidung ausziehen. Bei unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt 

anrufen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Bei 

Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und ärztlichen Rat einholen. Dringend einen 

Arzt rufen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Alle kontaminierten 

Kleidungsstücke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Sofort mit viel Seife 

und Wasser waschen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen 

nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen 

Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Sofort einen Arzt rufen. 
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4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Symptome/Wirkungen : Keine verfügbaren Daten. 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Symptomatisch behandeln. 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 

Geeignete Löschmittel : Trockenlöschpulver. Kohlendioxid. Wassersprühstrahl. Bei einem 

Großbrand:Wassersprühstrahl, alkoholbeständiger Schaum. 

Ungeeignete Löschmittel : Keinen starken Wasserstrahl benutzen. 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Brandgefahr : Keine Information verfügbar. 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

Brandschutzvorkehrungen : Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 

Sonstige Angaben : Verwenden Sie Wasserspray zum persönlichen Schutz und zum Kühlen freiliegender 

Gefäße. Dämpfe mit Wassernebel oder feinem Wassersprühstrahl niederschlagen. 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

Allgemeine Maßnahmen : Vermeiden Sie das Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dämpfen/Spray. Nicht in die 

Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Vorgeschriebene persönliche 

Schutzausrüstung verwenden. 

6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal 

Notfallmaßnahmen : Persönliche Schutzkleidung verwenden, siehe Abschnitt 8. 

6.1.2. Einsatzkräfte 

Schutzausrüstung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Weitere Angaben: 

siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 

Schutzausrüstung". 

Notfallmaßnahmen : Umgebung belüften. 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Nicht in die Kanalisation oder Wasserläufe gelangen lassen. Verunreinigung des Grundwassers durch das 

Material vermeiden. 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Zur Rückhaltung : Bauen Sie um größere Verschüttungen einen Damm und bedecken Sie sie für die spätere 

sichere Entsorgung mit nassem Sand oder Erde. 

Reinigungsverfahren : Mit viel flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) 

aufnehmen. Für ein geeignetes Belüftungssystem sorgen. Entsorgung verunreinigter 

Materialien: siehe Abschnitt 13: "Hinweise zur Entsorgung". 

Sonstige Angaben : Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage zuführen. 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

Informationen zur sicheren Verwendung finden Sie in Kapitel 7. Persönliche Schutzkleidung verwenden, siehe Abschnitt 8. Entsorgung von Festen 

Stoffen oder Rückständen: siehe Abschnitt 13: "Hinweise zur Entsorgung". 
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Zusätzliche Gefahren beim Verarbeiten : Sorgen Sie für eine gute Absaugung / Belüftung des Arbeitsplatzes. Enthält Isocyanate. 

Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Bei Gebrauch Bildung entzündbarer Dampf-

Luftgemische möglich. 

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten 

fernhalten. Nicht rauchen. Nur funkenfreies Werkzeug verwenden. Maßnahmen gegen 

elektrostatische Entladungen treffen. 

Hygienemaßnahmen : Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. 

Ein für den Verwendungszweck geeigneter Hautschutz sollte bereitgestellt werden. Vor den 

Pausen und nach der Arbeit die Hände waschen. Nach Gebrauch Hände, Unterarme und 

Gesicht gründlich waschen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. 

Dampf/Aerosol nicht einatmen. 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Technische Maßnahmen : Im Freien / Unter örtlicher Absauganlage / Mit Lüftung oder Atemschutz arbeiten. 

Vermeiden Sie das Einatmen (von Staub, Dampf, Nebel, Gas). 

Lagerbedingungen : An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. Kühl halten. 

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten 

fernhalten. Nicht rauchen. 

Lagertemperatur : 4 – 40 °C °C 

Wärme- oder Zündquellen : Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Maßnahmen gegen elektrostatische 

Aufladungen treffen. 

Zusammenlagerungsinformation : Keine spezifischen Maßnahmen bekannt. 

7.3. Spezifische Endanwendungen 

Keine Daten verfügbar. 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstungen 

8.1. Zu überwachende Parameter 

8.1.1 Nationale Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte 
 

DIPHENYLMETHANDIISOCYANATE, ISOMERS AND HOMOLOGUES (9016-87-9) 

Schweiz - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

MAK (OEL TWA) [1] 0,02 mg/m³ 

8.1.2. Empfohlene Überwachungsverfahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.3. Luftverunreinigungen gebildet 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte 

2-METHOXY-1-METHYLETHYLACETAT; 1-METHOXYPROPYLACETAT-2 (108-65-6) 

DNEL/DMEL (Arbeitnehmer) 

Akut - lokale Wirkung, inhalativ 550 mg/m³ 

Langzeit - systemische Wirkung, dermal 796 mg/kg Körpergewicht/Tag 

Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ 275 mg/m³ 

DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung) 

Langfristige - systemische Wirkung, oral 36 mg/kg Körpergewicht/Tag 

Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ 33 mg/m³ 
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2-METHOXY-1-METHYLETHYLACETAT; 1-METHOXYPROPYLACETAT-2 (108-65-6) 

Langzeit - systemische Wirkung, dermal 320 mg/kg Körpergewicht/Tag 

Langzeit - lokale Wirkung, inhalativ 33 mg/m³ 

PNEC (Wasser) 

PNEC aqua (Süßwasser) 0,635 mg/l 

PNEC aqua (Meerwasser) 0,0635 mg/l 

PNEC (Sedimente) 

PNEC sediment (Süßwasser) 3,29 mg/kg Trockengewicht 

PNEC sediment (Meerwasser) 0,329 mg/kg Trockengewicht 

PNEC (Boden) 

PNEC Boden 0,29 mg/kg 

PNEC (STP) 

PNEC Kläranlage 100 mg/l 
 

N-BUTYLACETAT (123-86-4) 

DNEL/DMEL (Arbeitnehmer) 

Akut - systemische Wirkung, inhalativ 960 mg/m³ 

Akut - lokale Wirkung, inhalativ 960 mg/m³ 

Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ 480 mg/m³ 

Langzeit - lokale Wirkung, inhalativ 480 mg/m³ 

DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung) 

Akut - systemische Wirkung, inhalativ 859,7 mg/m³ 

Akut - lokale Wirkung, inhalativ 859,7 mg/m³ 

Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ 102,34 mg/m³ 

Langzeit - lokale Wirkung, inhalativ 102,34 mg/m³ 

PNEC (Wasser) 

PNEC aqua (Süßwasser) 0,18 mg/l 

PNEC aqua (Meerwasser) 0,018 mg/l 

PNEC (Sedimente) 

PNEC sediment (Süßwasser) 0,981 mg/kg Trockengewicht 

PNEC sediment (Meerwasser) 0,0981 mg/kg Trockengewicht 

PNEC (Boden) 

PNEC Boden 0,0903 mg/kg Trockengewicht 

PNEC (STP) 

PNEC Kläranlage 35,6 mg/l 

8.1.5. Kontroll-Banderole 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
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8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: 

Von Lebensmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Vor den Pausen und nach der 

Arbeit die Hände waschen. Gas / Rauch / Dampf / Aerosol nicht einatmen. Bei der Handhabung Kontakt mit der Haut und den Augen vermeiden. 

Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. 

8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung 

Persönliche Schutzausrüstung - Symbol(e): 

   

8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz 

Augenschutz: 

Eine Schutzbrille mit Seitenklappen sollte getragen werden, um eine Verletzung durch Schwebstoff-Partikel und/oder anderen Augenkontakt mit 

diesem Produkt zu verhindern. Schutzbrille (EN 166) 

8.2.2.2. Hautschutz 

Haut- und Körperschutz: 

Empfohlen werden antistatische Kleidung und Schuhe 

 

Handschutz: 

Schutzhandschuhe. Schutzhandschuhe aus Butyl-Kautschuk. Chemikalienschutzhandschuhe (nach europäischer Norm EN 374 oder gleichwertig). 

Die Durchbruchzeit der Handschuhe hängt vom Material sowie der Dicke und Temperatur ab. Stellen Sie sicher, dass die Durchbruchzeit des 

Handschuhmaterials nicht überschritten wird. Die Wahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von anderen 

Qualitätsmerkmalen abhängig, die sich von Hersteller zu Hersteller unterscheiden. Da sich das Produkt aus mehreren Stoffen zusammensetzt, kann 

die Beständigkeit des Materials der Handschuhe nur geschätzt werden und muss vor dem Gebrauch getestet werden. Siehe 

Herstellerempfehlungen. Handschuhe sollten bei Abnutzung ausgetauscht werden. Dies hängt von der Dauer und der Art der Verwendung ab 

8.2.2.3. Atemschutz 

Atemschutz: 

Bei unzureichender Belüftung, Atemschutzgerät tragen. Atemschutz tragen. Kombinationsfilter A / P (EN 141) 

8.2.2.4. Thermische Gefahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: 

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

Sonstige Angaben: 

Ausschließlich in einem geschlossenen System handhaben oder für eine entsprechende Absaugung sorgen. Gas/Dampf/Aerosol nicht einatmen. 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aggregatzustand : Flüssig 

Farbe : Schwarz. 

Geruch : Charakteristisch. 

Geruchsschwelle : Nicht ganz. 

Schmelzpunkt : Nicht ganz. 

Gefrierpunkt : Nicht ganz. 

Siedepunkt : 79 °C 

Entzündbarkeit : Nicht anwendbar. 

Explosive Eigenschaften : Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich, aber die Bildung von explosiven Dampf / Luft-

Gemischen ist möglich. 

Explosionsgrenzen : Nicht verfügbar 

Untere Explosionsgrenze : Nicht ganz. 
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Obere Explosionsgrenze : Nicht ganz. 

Flammpunkt : -4 °C 

Zündtemperatur : > 300 °C 

Zersetzungstemperatur : Nicht ganz. 

pH-Wert : Nicht ganz. 

Viskosität, kinematisch : Nicht ganz. 

Viskosität, dynamisch : Nicht ganz. 

Löslichkeit : Wasser: Nicht mischbar 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) : Nicht verfügbar 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) : Nicht ganz. 

Dampfdruck : Nicht verfügbar 

Dampfdruck bei 50 °C : Nicht verfügbar 

Dichte : 0,92 g/cm³ 

Relative Dichte : Nicht verfügbar 

Relative Dampfdichte bei 20 °C : Nicht ganz. 

Partikeleigenschaften : Keine Daten verfügbar 

9.2. Sonstige Angaben 

9.2.1. Angaben über physikalische Gefahrenklassen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen 

VOC-Gehalt : 72,34 % 665,5 g/l 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität 

Keine Information verfügbar. 

10.2. Chemische Stabilität 

Das Produkt ist bei üblichen Handhabungs- und Lagerbedingungen stabil. 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

Keine Information verfügbar. 

10.5. Unverträgliche Materialien 

Keine Information verfügbar. 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine gefährlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden. 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Akute Toxizität (Oral) : Nicht eingestuft 

Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft 

Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft 
 

SCHWARZ PRIMER (30 ML)  

ATE CLP (dermal) 150638 mg/kg 

ATE CLP (Dämpfe) 129 mg/l 
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BUTANON  (78-93-3) 

LD50 oral Ratte 3300 mg/kg 

LD50 Dermal Kaninchen 5000 mg/kg 

LC50 Inhalation - Ratte 12 mg/l/4h 
 

2-METHOXY-1-METHYLETHYLACETAT; 1-METHOXYPROPYLACETAT-2 (108-65-6) 

LD50 oral Ratte 8530 mg/kg 

LC50 Inhalation - Ratte (Dämpfe) > 34,7 mg/l/4h 
 

HEXAMETHYLENE DIISOCYANATE, OLIGOMERS (28182-81-2) 

LD50 Dermal Kaninchen > 5000 mg/kg 

LC50 Inhalation - Ratte (Staub/Nebel) 11 mg/l/4h 

ATE CLP (Staub, Nebel) 1,5 mg/l 
 

N-BUTYLACETAT (123-86-4) 

LD50 oral 10760 mg/kg Ratte 

LD50 dermal > 14112 mg/kg Kaninchen 

LC50 Inhalation - Ratte (Dämpfe) 23,4 mg/l/4h 
 

XYLOL 

ATE CLP (dermal) 1100 mg/kg 

ATE CLP (Dämpfe) 11 mg/l 

ATE CLP (Staub, Nebel) 1,5 mg/l 
 

DIPHENYLMETHANDIISOCYANATE, ISOMERS AND HOMOLOGUES (9016-87-9) 

LD50 oral Ratte > 10000 mg/kg 

LD50 Dermal Kaninchen > 9400 mg/kg 

ATE CLP (Dämpfe) 11 mg/l/4h 

ATE CLP (Staub, Nebel) 1,5 mg/l/4h 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

pH-Wert: Nicht ganz. 
 

Schwere Augenschädigung/-reizung : Verursacht schwere Augenreizung. 

pH-Wert: Nicht ganz. 
 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. 

Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 

Zusätzliche Hinweise : Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 
 

Keimzell-Mutagenität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Karzinogenität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 

Exposition 

: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 

 

BUTANON  (78-93-3) 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 

Exposition 

Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.  

 

HEXAMETHYLENE DIISOCYANATE, OLIGOMERS (28182-81-2) 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 

Exposition 

Kann die Atemwege reizen.  
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DIPHENYLMETHANDIISOCYANATE, ISOMERS AND HOMOLOGUES (9016-87-9) 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 

Exposition 

Kann die Atemwege reizen.  

 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 

Exposition 

: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

 

DIPHENYLMETHANDIISOCYANATE, ISOMERS AND HOMOLOGUES (9016-87-9) 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 

Exposition 

Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 

 

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

SCHWARZ PRIMER (30 ML)  

Viskosität, kinematisch Nicht ganz. 

11.2. Angaben über sonstige Gefahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1. Toxizität 

Ökologie - Allgemein : Keine ökotoxikologischen Angaben verfügbar für dieses Produkt. 

Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft 

Gewässergefährdend, langfristige (chronisch) : Nicht eingestuft 
 

BUTANON  (78-93-3) 

LC50 - Fisch [1] 3220 mg/l 

EC50 - Krebstiere [1] 5000 mg/l 
 

2-METHOXY-1-METHYLETHYLACETAT; 1-METHOXYPROPYLACETAT-2 (108-65-6) 

LC50 - Fisch [1] 100 – 180 mg/l 

EC50 - Krebstiere [1] > 500 mg/l 
 

HEXAMETHYLENE DIISOCYANATE, OLIGOMERS (28182-81-2) 

LC50 - Fisch [1] > 100 mg/l 

EC50 - Krebstiere [1] > 100 mg/l 
 

N-BUTYLACETAT (123-86-4) 

LC50 - Fisch [1] 18 mg/l 96h 

EC50 - Krebstiere [1] 44 mg/l Daphnia magna (Wasserfloh) 48h 

EC50 72h - Alge [1] 674,7 mg/l 

NOEC chronisch Algen 200 mg/l 72h 
 

XYLOL (1330-20-7) 

LC50 - Fisch [1] 13,5 mg/l 96h 

EC50 - Krebstiere [1] 7,4 mg/l 48h 
 

DIPHENYLMETHANDIISOCYANATE, ISOMERS AND HOMOLOGUES (9016-87-9) 

LC50 - Fisch [1] > 1000 mg/l 

EC50 - Krebstiere [1] > 1000 ml/l 24h 

EC50 72h - Alge [1] > 1640 mg/l 
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12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

SCHWARZ PRIMER (30 ML)  

Persistenz und Abbaubarkeit Keine Information verfügbar. 
 

2-METHOXY-1-METHYLETHYLACETAT; 1-METHOXYPROPYLACETAT-2 (108-65-6) 

Biologischer Abbau > 90 % 
 

N-BUTYLACETAT (123-86-4) 

Biologischer Abbau 83 % 28d 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

SCHWARZ PRIMER (30 ML)  

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) Nicht ganz. 
 

2-METHOXY-1-METHYLETHYLACETAT; 1-METHOXYPROPYLACETAT-2 (108-65-6) 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) 0,56 
 

N-BUTYLACETAT (123-86-4) 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) 1,81 – 2,3 
 

DIPHENYLMETHANDIISOCYANATE, ISOMERS AND HOMOLOGUES (9016-87-9) 

Biokonzentrationsfaktor (BCF REACH) < 14 42d 

12.4. Mobilität im Boden 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.7. Andere schädliche Wirkungen 

Andere schädliche Wirkungen : Nicht ins Grundwasser, in Oberflächenwasser oder in Abflüsse einleiten. 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 

Verfahren der Abfallbehandlung : Inhalt/Behälter gemäß den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers entsorgen. 

In Übereinstimmung mit bundes- und landesrechtlichen sowie lokalen Verordnungen 

entsorgen. Nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgen. 

Empfehlungen für die Produkt-/Verpackung-

Abfallentsorgung 

: einer Sammelstelle für gefährliche oder spezielle Abfälle, in Übereinstimmung mit lokalen, 

regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften. Nicht ordnungsgemäß 

entleerte Verpackungen müssen wie das unbenutzte Produkt entsorgt werden. 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

Gemäß ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 
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ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer 

UN 1866 UN 1866 UN 1866 UN 1866 UN 1866 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

HARZLÖSUNG HARZLÖSUNG Resin solution HARZLÖSUNG HARZLÖSUNG 

Eintragung in das Beförderungspapier 

UN 1866 HARZLÖSUNG, 

3, II, (D/E) 

UN 1866 HARZLÖSUNG, 

3, II 

UN 1866 Resin solution, 3, 

II 

UN 1866 HARZLÖSUNG, 

3, II 

UN 1866 HARZLÖSUNG, 

3, II 

14.3. Transportgefahrenklassen 

3 3 3 3 3 

     

14.4. Verpackungsgruppe 

II II II II II 

14.5. Umweltgefahren 

Umweltgefährlich: Nein Umweltgefährlich: Nein 

Meeresschadstoff: Nein 

Umweltgefährlich: Nein Umweltgefährlich: Nein Umweltgefährlich: Nein 

Keine zusätzlichen Informationen verfügbar 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Landtransport 

Klassifizierungscode (ADR)  : F1  

Sondervorschriften (ADR) : 640D 

Begrenzte Mengen (ADR) : 5L 

Freigestellte Mengen (ADR) : E2 

Beförderungskategorie (ADR) : 2 

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr 

(Kemlerzahl) 

: 33  

Orangefarbene Tafeln : 

 

Tunnelbeschränkungscode (ADR) : D/E  

 

Seeschiffstransport 

Begrenzte Mengen (IMDG) : 5 L 

Freigestellte Mengen (IMDG) : E2 

EmS-Nr. (Brand) : F-E 

EmS-Nr. (Unbeabsichtigte Freisetzung) : S-E 

Eigenschaften und Bemerkungen (IMDG) : Die Mischbarkeit mit Wasser hängt von der Zusammensetzung ab. 

 

Lufttransport 

PCA freigestellte Mengen (IATA) : E2 

PCA begrenzte Mengen (IATA) : Y341 

PCA begrenzte max. Nettomenge (IATA) : 1L  

PCA Verpackungsvorschriften (IATA) : 353 

PCA Max. Nettomenge (IATA) : 5L 

CAO Verpackungsvorschriften (IATA) : 364 

CAO Max. Nettomenge (IATA) : 60L 

Sondervorschriften (IATA) : A3 
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Binnenschiffstransport 

Klassifizierungscode (ADN) : F1  

Sondervorschriften (ADN) : 640D 

Begrenzte Mengen (ADN) : 5 L 

Freigestellte Mengen (ADN) : E2 

 

Bahntransport 

Klassifizierungscode (RID) : F1  

Sonderbestimmung (RID) : 640D 

Begrenzte Mengen (RID) : 5L 

Freigestellte Mengen (RID) : E2 

Beförderungskategorie (RID) : 2 

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (RID) : 33 

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 

Keine Daten verfügbar 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 
Gemisch 

15.1.1. EU-Verordnungen 

EU-Beschränkungsliste (REACH-Anhang XVII) 

Referenzcode Anwendbar auf Titel oder Beschreibung des Eintrags 

3(a) SCHWARZ PRIMER (30 

ML) ; BUTANON  ; 2-

METHOXY-1-

METHYLETHYLACETAT; 

1-

METHOXYPROPYLACET

AT-2 ; N-BUTYLACETAT 

; XYLOL 

Stoffe oder Gemische, die den Kriterien einer der nachstehenden Gefahrenstufen oder -

kategorien gemäß Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entsprechen: 

Gefahrenklassen 2.1 bis 2.4, 2.6 und 2.7, 2.8 Typen A und B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 

Kategorien 1 und 2, 2.14 Kategorien 1 und 2, 2.15 Typen A bis F 

3(b) SCHWARZ PRIMER (30 

ML) ; BUTANON  ; 

HEXAMETHYLENE 

DIISOCYANATE, 

OLIGOMERS ; N-

BUTYLACETAT ; XYLOL 

Stoffe oder Gemische, die den Kriterien einer der nachstehenden Gefahrenstufen oder -

kategorien gemäß Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entsprechen: 

Gefahrenklassen 3.1 bis 3.6, 3.7 Beeinträchtigung der Sexualfunktion und Fruchtbarkeit 

sowie der Entwicklung, 3.8 ausgenommen narkotisierende Wirkungen, 3.9 und 3.10 

40. BUTANON  ; 2-

METHOXY-1-

METHYLETHYLACETAT; 

1-

METHOXYPROPYLACET

AT-2 ; N-BUTYLACETAT 

; XYLOL 

Stoffe, die als entzündbare Gase der Kategorien 1 oder 2, als entzündbare Flüssigkeiten 

der Kategorien 1, 2 oder 3, als entzündbare Feststoffe der Kategorie 1 oder 2, als Stoffe 

und Gemische, die bei Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln, der 

Kategorien 1, 2 oder 3, als selbstentzündliche (pyrophore) Flüssigkeiten der Kategorie 1 

oder als selbstentzündliche (pyrophore) Feststoffe der Kategorie 1 eingestuft wurden, und 

zwar unabhängig davon, ob sie in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

aufgeführt sind. 

74. SCHWARZ PRIMER (30 

ML) 

Diisocyanate, O = C=N-R-N = C=O, wobei R eine aliphatische oder aromatische 

Kohlenwasserstoffeinheit beliebiger Länge ist 
 

Enthält keinen REACH-Kandidatenstoff 

Enthält keinen in REACH-Anhang XIV gelisteten Stoff 

Enthält keine Stoffe, die der Verordnung (EU) 649/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über die Aus- und Einfuhr 

gefährlicher Chemikalien unterliegen. 

Enthält keine Stoffe, die der Verordnung (EU) Nr. 2019/1021 des europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über persistente 

organische Schadstoffe unterliegen 

Enthält keine Stoffe, die der VERORDNUNG (EG) Nr. 1005/2009 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. September 

2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen unterliegen. 
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Enthält keinen Stoff, der der Verordnung (EU) 2019/1148 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über das 

Inverkehrbringen und die Verwendung von Vorläuferstoffen für Sprengstoffe unterliegt. 

VOC-Gehalt : 72,34 % 665,5 g/l 

Richtlinie 2012/18/EU (SEVESO III) 

Seveso Zusätzliche Hinweise : P5c: Entzündbare Flüssigkeiten.E2: Gefährlich für die aquatische Umwelt. E2: Gefährlich 

für die aquatische Umwelt. 

Enthält Stoff, der der Verordnung (EG) 273/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Februar 2004 über die Herstellung und das 

Inverkehrbringen bestimmter Stoffe unterliegt, die bei der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Stoffen verwendet werden. 

Name CN 

designation 

CAS-Nr. CN-Code Kategorie Schwellwert Anhang 

Methylethylketone Butanone 78-93-3 2914 12 00 Categorie 3  Bijlage I 

15.1.2. Nationale Vorschriften 

Schweiz 

Lagerklasse (LK) : LK 3 - Entzündliche Flüssigkeiten 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Änderungshinweise: 

Dieses Datenblatt wurde vollständig geändert (Änderungen wurden nicht gekennzeichnet). 

 

Abkürzungen und Akronyme: 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 

ATE Schätzwert der akuten Toxizität 

BKF Biokonzentrationsfaktor 

BLV Biologischer Grenzwert 

BOD Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB) 

COD Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 

DMEL Abgeleitete Expositionshöhe mit minimaler Beeinträchtigung 

DNEL Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung 

EG-Nr. Europäische Gemeinschaft Nummer 

EC50 Mittlere effektive Konzentration 

EN Europäische Norm 

IARC Internationale Agentur für Krebsforschung 

IATA Verband für den internationalen Lufttransport 

IMDG Gefahrgutvorschriften für den internationalen Seetransport 

LC50 Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Konzentration 

LD50 Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Dosis (mediane letale Dosis) 

LOAEL Niedrigste Dosis mit beobachtbarer schädlicher Wirkung 

NOAEC Konzentration ohne beobachtbare schädliche Wirkung 

NOAEL Dosis ohne beobachtbare schädliche Wirkung 

NOEC Höchste geprüfte Konzentration ohne beobachtete schädliche Wirkung 
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Abkürzungen und Akronyme: 

OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

OEL Arbeitsplatzgrenzwert 

PBT Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff 

PNEC Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration 

RID Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter 

SDB Sicherheitsdatenblatt 

STP Kläranlage 

ThSB Theoretischer Sauerstoffbedarf (ThSB) 

TLM Median Toleranzgrenze 

VOC Flüchtige organische Verbindungen 

CAS-Nr. Chemical Abstract Service - Nummer 

N.A.G. Nicht Anderweitig Genannt 

vPvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 

ED Endokrinschädliche Eigenschaften 

 

Datenquellen : Informationen unserer Lieferanten, wie Daten aus der "Registered Substances Database" 

der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA), werden zur Erstellung des 

Sicherheitsdatenblatts verwendet. Einstufungsverfahren: . Gesundheits- und 

Umweltgefahren: Die Methode zur Klassifizierung von Gemischen anhand der Bestandteile 

des Gemisches (Summenformel). Physikalische und chemische Eigenschaften: Die 

Klassifizierung basiert auf den Ergebnissen der getesteten Gemische. 

Schulungshinweise : Ab dem 24. August 2023 muss vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung eine 

angemessene Schulung erfolgen. 
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Sonstige Angaben : R74: 1. Dürfen nach dem 24. August 2023 weder als Stoff noch als Bestandteil in anderen 

Stoffen oder Gemischen industriell oder gewerblich verwendet werden, es sei denn, a) die 

Konzentration von Diisocyanaten einzeln und in Kombination beträgt weniger als 0,1 Gew.-

% oder b) der Arbeitgeber oder Selbstständige stellt sicher, dass industrielle oder 

gewerbliche Anwender vor der Verwendung des/der Stoffe(s) oder Gemische(s) erfolgreich 

eine Schulung zur sicheren Verwendung von Diisocyanaten abgeschlossen haben. 2. 

Dürfen nach dem 24. Februar 2022 weder als Stoff noch als Bestandteil in anderen Stoffen 

oder Gemischen für die industrielle oder gewerbliche Verwendung in Verkehr gebracht 

werden, es sei denn, a) die Konzentration von Diisocyanaten einzeln und in Kombination 

beträgt weniger als 0,1 Gew.-% oder b) der Lieferant stellt sicher, dass der Abnehmer 

des/der Stoffe(s) oder Gemische(s) von den Anforderungen nach Absatz 1 Buchstabe b 

Kenntnis hat, und dass auf der Verpackung die folgende Erklärung deutlich von den übrigen 

Angaben auf dem Etikett unterscheidbar angebracht ist: ab dem 24. August 2023 muss vor 

der industriellen oder gewerblichen Verwendung eine angemessene Schulung erfolgen. 3. 

Für die Zwecke dieses Eintrags bezeichnet der Ausdruck ‚industrielle(r) oder gewerbliche(r) 

Anwender‘ jeden Arbeitnehmer oder Selbstständigen, der Diisocyanate als Stoffe oder als 

Bestandteil in anderen Stoffen oder in Gemischen für die industrielle und gewerbliche 

Verwendung handhabt oder die Handhabung überwacht. 4. Die in Absatz 1 Buchstabe b 

erwähnte Schulung beinhaltet Anleitungen zur Kontrolle der Exposition am Arbeitsplatz 

gegenüber Diisocyanaten durch Hautkontakt und Einatmen; nationale 

Arbeitsplatzgrenzwerte oder andere angemessene Risikomanagementmaßnahmen auf 

nationaler Ebene bleiben davon unberührt. Diese Schulung wird von einem Experten auf 

dem Gebiet der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz durchgeführt, der 

seine Kenntnisse im Rahmen einer entsprechenden Ausbildung erlangt hat. Die Schulung 

muss zumindest Folgendes abdecken: a) die in Absatz 5 Buchstabe a genannten 

Schulungsbestandteile für alle industriellen und gewerblichen Verwendungen; b) die in 

Absatz 5 Buchstaben a und b genannten Schulungsbestandteile für folgende 

Verwendungen: — Handhabung offener Gemische bei Raumtemperatur (inklusive in 

Schaumtunneln); — Sprühen in einer belüfteten Spritzkabine; — Auftragen mit einer Rolle; 

— Auftragen mit einem Pinsel; — Auftragen durch Tauchen und Gießen; — mechanische 

Nachbehandlung (z. B. Schneiden) nicht vollständig getrockneter abgekühlter Erzeugnisse; 

— Reinigung und Abfallentsorgung; — jede sonstige Verwendung, bei der eine ähnliche 

Exposition durch Hautkontakt und/oder Einatmen besteht; c) die in Absatz 5 Buchstaben a, 

b und c genannten Schulungsbestandteile für folgende Verwendungen: — Handhabung 

unvollständig getrockneter Erzeugnisse (z. B. frisch getrocknet, noch warm); — 

Gießereianwendungen; — Wartungs- und Reparaturarbeiten, für die Zugang zu Ausrüstung 

erforderlich ist; — offene Handhabung warmer oder heißer Formulierungen (> 45 °C); — 

Sprühen unter freiem Himmel, mit eingeschränkter oder ausschließlich natürlicher Belüftung 

(auch in großen Industriearbeitshallen) und Sprühen mit hoher Energie (z. B. Schaum, 

Elastomere) — und jede weitere Verwendung, bei der es zu einer ähnlichen Exposition 

durch Hautkontakt und/oder Einatmen kommt. 5. Schulungsbestandteile: a) allgemeine 

Schulung einschließlich Online-Schulung zu: — chemischen Eigenschaften der 

Diisocyanate; — Toxizität (einschließlich akuter Toxizität); — Exposition gegenüber 

Diisocyanaten; — Arbeitsplatzgrenzwerten; — Ursachen von Sensibilisierung; — Geruch 

als Indikator für Gefahren; — Risikorelevanz der Flüchtigkeit; — Viskosität, Temperatur und 

Molekulargewicht von Diisocyanaten; — persönlicher Hygiene; — erforderlicher 

persönlicher Schutzausrüstung einschließlich praktischer Anweisungen bezüglich ihrer 

sachgemäßen Verwendung und ihrer Grenzen; — Risiko einer Exposition durch 

Hautkontakt und Einatmen; — Risiko in Bezug auf den eingesetzten Anwendungsprozess; 

— Maßnahmen zum Hautschutz und zum Schutz beim Einatmen; — Belüftung; — 

Reinigung, Leckage, Wartung; — Entsorgung leerer Verpackungen; — Schutz umstehender 

Personen; — Erkennen der wesentlichen Handhabungsetappen; — spezifischen nationalen 

Codesystemen (sofern vorhanden); — sicherheitsförderndem Verhalten; — 

Bescheinigungen oder dokumentierten Nachweisen über den erfolgreichen Abschluss einer 

Schulung; b) Aufbauschulung einschließlich Online-Schulung zu: — weiteren 

verhaltensbezogenen Aspekten; — Instandhaltung; — Änderungsmanagement; — 

Bewertung bestehender Sicherheitsanweisungen; — Risiko in Bezug auf den eingesetzten 

Anwendungsprozess; — Bescheinigungen oder dokumentierten Nachweisen über den 

erfolgreichen Abschluss einer Schulung; c) Fortgeschrittenenschulung einschließlich 

Online-Schulung zu: — jeder weiteren für die spezifische Verwendung erforderlichen 

Zertifizierung; — Sprühen außerhalb einer Spritzkabine; — offener Handhabung heißer 

oder warmer Formulierungen (> 45 °C); — Bescheinigungen oder dokumentierten 

Nachweisen über den erfolgreichen Abschluss einer Schulung; 6. Die Schulung soll den 
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Regeln des Mitgliedstaats entsprechen, in dem der/die industrielle(n) oder gewerbliche(n) 

Anwender tätig ist/sind. Mitgliedstaaten können ihre eigenen nationalen Anforderungen für 

die Verwendung des/der Stoffe(s) oder Gemische(s) umsetzen oder weiterhin anwenden, 

sofern die Mindestanforderungen nach den Absätzen 4 und 5 erfüllt sind. 7. Der in Absatz 2 

Buchstabe b genannte Lieferant stellt sicher, dass dem Abnehmer Schulungsmaterialien 

und Schulungen nach den Absätzen 4 und 5 in der/den Amtssprache(n) des/der 

Mitgliedstaats/n zur Verfügung gestellt werden, in den/in die der/die Stoff(e) oder das/die 

Gemisch(e) geliefert wird/werden. Die Besonderheiten der gelieferten Produkte, 

einschließlich Zusammensetzung, Verpackung und Design, werden in der Schulung 

berücksichtigt. 8. Der Arbeitgeber oder Selbstständige dokumentiert den erfolgreichen 

Abschluss der nach den Absätzen 4 und 5 vorgesehenen Schulung. Die Schulung muss 

mindestens alle fünf Jahre wiederholt werden. 9. Die gemäß Artikel 117 Absatz 1 

vorzulegenden Berichte der Mitgliedstaaten enthalten unter anderem die folgenden 

Informationen: a) Alle eingeführten Schulungsanforderungen und andere 

Risikomanagementmaßnahmen bezüglich industrieller und gewerblicher Verwendungen 

von Diisocyanaten, die gemäß den nationalen Rechtsvorschriften vorgesehen sind; b) die 

Zahl der gemeldeten und anerkannten Fälle von Berufsasthma und berufsbedingten 

Atemwegs- und Hauterkrankungen, die mit Diisocyanaten im Zusammenhang stehen; c) 

nationale Expositionsgrenzwerte bei Diisocyanaten, sofern vorhanden; d) Informationen 

über Vollzugsmaßnahmen im Zusammenhang mit dieser Beschränkung. 10. Diese 

Beschränkung gilt unbeschadet anderer Rechtsvorschriften der Union über die Sicherheit 

und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz.b) die Zahl der gemeldeten 

und anerkannten Fälle von Berufsasthma und berufsbedingten Atemwegs- und 

Hauterkrankungen, die mit Diisocyanaten im Zusammenhang stehen; c) nationale 

Expositionsgrenzwerte bei Diisocyanaten, sofern vorhanden; d) Informationen über 

Vollzugsmaßnahmen im Zusammenhang mit dieser Beschränkung. 10. Diese 

Beschränkung gilt unbeschadet anderer Rechtsvorschriften der Union über die Sicherheit 

und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz. ABLEHNUNG DER 

HAFTUNG Wir haben die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen von Quellen 

bezogen, die wir für zuverlässig halten. Die Richtigkeit der ausdrücklichen oder 

konkludenten Information kann nicht gewährleistet werden. Die Bedingungen oder 

Methoden der Handhabung, Lagerung, Benutzung oder Entsorgung des Produkts entziehen 

sich unserer Kontrolle und eventuell auch unseren Kenntnissen. Aus diesen und anderen 

Gründen übernehmen wir keine Verantwortung und lehnen ausdrücklich Haftung für Verlust, 

Schaden oder Kosten ab, die aus der Handhabung, Lagerung, Verwendung oder 

Entsorgung des Produkts entstehen könnten oder damit in irgendeiner Weise verbunden 

sind. Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde für dieses Produkt erstellt und darf nur für dieses 

verwendet werden. Wird das Produkt als Bestandteil eines anderen Produkts verwendet, 

gelten die im Datenblatt angegebenen Informationen möglicherweise nicht. 

 

Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

Acute Tox. 4 (Dermal) Akute Toxizität (dermal), Kategorie 4 

Acute Tox. 4 (Inhalativ) Akute Toxizität (inhalativ), Kategorie 4 

Carc. 2 Karzinogenität, Kategorie 2 

EUH204 Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2 

Flam. Liq. 2 Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 2 

Flam. Liq. 3 Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 3 

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. 

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 

H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. 

H315 Verursacht Hautreizungen. 

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 

H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
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Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 

H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. 

H335 Kann die Atemwege reizen. 

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen. 

H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 

Resp. Sens. 1 Sensibilisierung der Atemwege, Kategorie 1 

Skin Irrit. 2 Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2 

Skin Sens. 1 Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1 

STOT RE 2 Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition), Kategorie 2 

STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3, betäubende Wirkungen 

 

Die Einstufung entspricht : ATP 12 

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU 

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und 

Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine Garantie für irgendeine spezifische Eigenschaft des Produkts ausgelegt werden. 


